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Turnverein 1895 Albig e.V. 
 Fußball  -  Tischtennis  -  Kinderturnen  -  Gymnast ik 
      Gesundheits-,  Freizeit-  und  Breitensport 
 

 

Hygienekonzept für Sport im Innenbereich 
entsprechend der 26. CoBeLVO RLP vom 08.09.2021 

Innenbereich Modell 2 G plus, § 5 Abs. 4 

Sportart: Yoga (Kursbetrieb) 

Kursort: Turn- und Gymnastikhalle Grundschule Albig,  
 Ardennenstraße 20, 55234 Albig 

Übungsleiterin: Dagmar Weber, Carl-Ludwig-Seeger-Str. 33, 55232 Alzey 
 Mobiltelefon  0173 294 8004 

Die Yoga-Kursstunden werden von einer Yoga-Kursleiterin geleitet. Die Kursteilnehmer 
befinden sich während der Kursstunde an einem festen Platz im Raum mit eigener Liege-
matte. Zu direkten Kontakten zwischen Personen kommt es lediglich bei Bedarf zur Hilfe-
stellung bei Yoga-Übungen zwischen Kursleiter*in und Kursteilnehmer*innen. 
 

Grundsätzliches gemäß der aktuellen CoBeLVO RLP 

Mit Inkrafttreten der aktuellen 26. CoBeLVO RLP am 12.09.2021 werden die notwen-
digen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung und zur Eindämmung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 nicht mehr allein in Abhängigkeit von den Fallzahlen der Neu-
infizierten (Sieben-Tage-Inzidenz-Wert), sondern in Abhängigkeit von Warnstufen be-
stimmt, deren Leitindikatoren der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert, der Sieben-Tage-Hospi-
talisierungs-Wert und der Anteil der mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten 
ist (§1 CoBeLVO - Ziele, Warnstufe). 
Der Gastronomiebetrieb (§ 9 CoBeLVO) und der Sportbetrieb (§ 12 CoBeLVO) im Innen-
bereich kann nach einem der folgenden Durchführungs- oder Betreibermodelle erfolgen: 

(1) Innenbereich Modell „Maske oder Abstand“ 

Wahlrecht des Veranstalters, ob das Abstandsgebot eingehalten wird (dann keine 
Maske), oder ob auf die Abstände verzichtet wird (dann Maskenpflicht). 
Voraussetzungen: 
 Personenbegrenzung für nicht-immunisierte Personen (Warnstufe 1 = 250,  

Warnstufe 2 = 100, Warnstufe 3 = 50). Insgesamt gibt es keine Obergrenze  
für Veranstaltungen, solange diese Anzahl an nicht-immunisierten Personen  
nicht überschritten wird. 

 Kontakterfassungspflicht und Testpflicht für nicht-immunisierte Personen. 
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(2) Innenbereich Modell 2 G plus 

Sind in  
- Warnstufe 1 nur 25 nicht-immunisierte Personen anwesend,  
- Warnstufe 2 nur 10 nicht-immunisierte Personen anwesend,  
- Warnstufe 3 nur   5 nicht-immunisierte Personen anwesend,  
kann sowohl auf die Maskenpflicht als auch auf das Abstandsgebot verzichtet 
werden. 
Für die nicht-immunisierte Personen besteht Test- und Kontakterfassungspflicht 
(PoC-Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden oder einen PoC-Antigen-Test zur 
Eigenanwendung im Beisein einer vom Betreiber der Einrichtung beauftragten  
Person). 

Ansonsten gelten: 
 die Bestimmungen der CoBeLVO RLP §1 - Allgemeine Schutzmaßnahmen und  

§2 - Versammlungen, Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Personen; 
 die vom Betreiber der Grundschule, der VG Alzey-Land ggf. zusätzlich geforderten 

Hygienemaßnahmen. 

Organisation des Betriebs  

(a) Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt der Verbandsgemeinde-
verwaltung Alzey Land als Betreiber der Grundschule. 

(b) Für die Einhaltung der Vorgaben des Hygienekonzeptes ist der/die Kursleiter*in 
bzw. eine/ein Hygienebeauftragte(r) des Turnvereins Albig verantwortlich.  

(c) Der Aufenthalt in der Sportstätte ist nur für den Zeitraum der Sportausübung zu-
lässig. Die Zeiten der Kursstunden sind bekannt (Hallenbelegungsplan VG Alzey-
Land für die Grundschul-Turnhalle). 

Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

(a) Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion und Personen,  
die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird der Zugang zu verwehrt. 

(b) Es gilt die Kontakterfassungspflicht, die dadurch sichergestellt wird, dass sich alle 
Kursteilnehmer mit Name, Anschrift und Telefon zum Yoga-Kurs anmelden müssen 
und zudem eine Anwesenheitsliste geführt wird. 

(c) Es gilt die Testpflicht für Personen älter als 14 Jahre, die nicht vollständig geimpft 
oder genesen sind. Im Fall einer Testung durch Eigenanwendung (Selbsttest) ist der 
Test vor dem Be-treten der Einrichtung in Anwesenheit der/des Hygienebeauftragten 
durchzuführen und das Ergebnis in der Anwesenheitsliste zu dokumentieren. 

(d) Alle Personen, abgesehen von den durch Altersbeschränkungen oder aus sonstigen 
Gründen Personen, tragen beim Betreten und Verlassen der Grundschule eine Mund-
Nasen-Bedeckung, soweit die aktuell geltende CoBeLVO dies vorsieht und haben sich 
an die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. den allgemeinen 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungs-
symptomen etc.) zu halten. 
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(e) Alle Personen müssen sich bei Betreten der Grundschule / Sportstätte die Hände 
desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten / Desinfektionsspender 
werden vom Betreiber vorgehalten. 

(f) Alle Personen nutzen ausschließlich eigene Yoga-Matten und Trinkflaschen. 

Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  

(a) Desinfektionsspender und Waschgelegenheiten sind in der Grundschule 
vorhanden und werden vorgehalten. 

(b) Für eine ausreichende Be-/Entlüftung wird durch freie Fenster-/Türlüftung  
gesorgt. 

(c) Die Einzelnutzung von Toilettenräumen ist gestattet. Möglichkeiten zum Hände-
waschen sind mit Flüssigseife sowie Einmalhandtüchern sind gegeben. 

(d) Für eine ausreichende Reinigung der Halle und Toiletten ist gesorgt. 

Hygienebeauftragte Yoga-Kursbetrieb TV Albig 

(1) Dagmar Weber, Carl-Ludwig-Seeger-Str. 33, 55232 Alzey, Tel. 0173 2948004 

(2) Klaus-Pter Nargang, Kirchgasse 20, 55234 Albig, Tel 0171 112 334 0 

 

 

 

 

Aufgestellt 

Albig, 26.10.2021 

Klaus-Peter Nargang 


